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1 Allgemeines
1.	 YAND media erbringt alle Leistungen und Lieferungen ausschließlich auf Grund-

lage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
verwendet und diese entgegenstehende oder von den hier aufgeführten Bedin-
gungen abweichende Bedingungen enthalten.

2.	 Auch gelten die hier aufgeführten Bedingungen, wenn YAND media in Kenntnis 
entgegenstehender oder von den hier aufgeführten Bedingungen abweichen-
de Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt.

3.	 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann gültig, 
wenn ihnen YAND media ausdrücklich schriftlich zustimmt.

4.	 Alle Vereinbarungen, die zwischen YAND media und dem Auftraggeber zwecks 
Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niederzulegen.

2 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
1.	 Der Auftraggeber hat YAND media unaufgefordert alle notwendigen Informati-

onen über die Ziele und Prioritäten in Bezug auf das zu gestaltende Produkt zu 
erteilen. Zu einer die allgemeine Schlüssigkeit überschreitenden Überprüfung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Informationen ist YAND media nur insoweit verpflichtet, als eine solche Überprü-
fungspflicht schriftlich vereinbart wurde.

2.	 Sofern sich der Auftraggeber verpflichtet hat, YAND media im Rahmen der 
Vertragsdurchführung (Bild, Ton, Text, o.ä.) Materialien zu beschaffen, hat der 
Auftraggeber diese YAND media umgehend und in einem gängigen, unmittel-
bar verwertbaren, möglichst digitalen Format zur Verfügung zu stellen. 2. 3. Ist 
eine Konvertierung des vom Auftraggeber überlassenen Materials in ein anderes 
Format erforderlich, so übernimmt der Auftraggeber die hierfür anfallenden 
Kosten. Der Auftraggeber stellt sicher, dass YAND media die zur Nutzung dieser 
Materialien erforderlichen Rechte erhält. Der Auftraggeber versichert, dass er zur 
Verwendung aller YAND media übergebenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster) 
berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung 
berechtigt sein, stellt der Auftraggeber YAND media von allen Ersatzansprüchen 
Dritter frei.

3 Urheberrecht und Nutzungsrechte
1.	 Jeder YAND media erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräu-

mung von Nutzungsrechten an Werkleistungen gerichtet ist.
2.	 Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten zwischen den Parteien auch 
dann, wenn die erforderlichen Schutzvoraussetzungen im Einzelfall nicht gege-
ben sein sollten. Damit stehen dem Auftragnehmer insbesondere die urheber-
rechtlichen Ansprüche aus §§ 97 ff. UrhG zu.

3.	 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung von 
YAND media weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. 
Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese 
Bestimmung berechtigt YAND media, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten 
vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine solche Vergütung nicht vereinbart, 
gilt die nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) 
übliche Vergütung als vereinbart.

4.	 YAND media überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erfor-
derlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur 
ein einfaches Nutzungsrecht übertragen. Eine Übertragung der Nutzungsrechte 
durch den Auftraggeber an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinba-
rung zwischen Auftraggeber und YAND media.

5.	 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung der Vergütung durch 
den Auftraggeber auf diesen über.

6.	 YAND media hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken und in Veröffent-
lichungen über das Produkt als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung 
des Rechts auf Namensnennung berechtigt YAND media zum Schadensersatz. 
Ohne Nachweis kann YAND media 100% der vereinbarten beziehungsweise 
nach dem Tarifvertrag für Designleistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) übliche 
Vergütung neben dieser als Schadensersatz verlangen.

7.	 Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter und 
Beauftragten haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen 
kein Miturheberrecht.

8.	 Es ist dem Auftraggebern untersagt, Unterlizenzen zu erteilen und die Leistungen 
zu vervielfältigen, zu vermieten oder sonst wie zu verwerten.

4 Vergütung
1.	 Die Vergütung für Entwürfe, Reinzeichnungen und Einräumung der Nutzungs-

rechte erfolgt auf Grundlage des Tarifvertrages für Designleistungen SDSt/AGD 
(neueste Fassung), sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. 
Bereits die Anfertigung von Entwürfen ist kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. 

2.	 Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer zu zahlen sind.

3.	 Werden Entwürfe in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, ist 
YAND media berechtigt, nachträglich die Differenz zwischen der höheren Vergü-
tung für die tatsächliche Nutzung und der ursprünglich erhaltenen Vergütung zu 
verlangen.

5 Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
1.	 Sonderleistungen wie beispielsweise die Umarbeitungen oder Änderungen von 

Reinzeichnungen, das Manuskriptstudium, die Drucküberwachung etc. werden 
nach Zeitaufwand entsprechend des Tarifvertrages für Designleistungen SDSt/
AGD (neueste Fassung) gesondert berechnet.

2.	 YAND media ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistun-
gen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftrag-
geber verpflichtet sich, YAND media entsprechende Vollmacht zu erteilen.

3.	 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung 
von YAND media abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, 
YAND media im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, 
die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. Dazu gehört insbesondere die 
Übernahme der Kosten.

4.	 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für 
die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz 
und Druck etc., sind vom Auftraggeber zu erstatten.

6 Fälligkeit der Vergütung, Abnahme
1.	 Zahlungsansprüche werden mit Auslieferung der Ware fällig, soweit nichts ande-

res vereinbart ist. Sie sind ohne Abzug zahlbar.
2.	 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechen-

de Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig.
3.	 Erstreckt sich der Auftrag über längere Zeit oder erfordert er von YAND media 

hohe finanzielle Vorleistungen, sind angemessene Abschlagszahlungen zu 
leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/3 nach 
Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 1/3 nach Ablieferung.

4.	 Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Vergütung einer Leistung von 
YAND media getroffen, deren Erbringung der Auftraggeber den Umständen 
nach nur gegen eine Vergütung erwarten durfte, so hat der Auftraggeber die 
für diese Leistung übliche Vergütung zu entrichten. Im Zweifel gilt die nach dem 
Vergütungstarifvertrag für Designleistungen der Allianz Deutscher Designer (SDSt/
AGD) übliche Vergütung als vereinbart.

5.	 Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung, 
gerät der Auftraggeber automatisch in Verzug. YAND media ist für diesen Fall 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Sind Sie Unternehmer, werden 
Verzugszinsen i.H.v. 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB fällig.

6.	 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert 
werden. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.

7 Eigentumsvorbehalt und Versendungsgefahr
1.	 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, 

nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.
2.	 Die Originale sind daher, sobald der Auftraggeber sie nicht mehr zwingend 

benötigt, unbeschädigt an YAND media zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der Auftrag-
geber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig 
sind. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

3.	 Die Versendung der Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und Rechnung 
des Auftraggebers.

4.	 Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises bleibt das gelieferte 
Produkt Eigentum von YAND media. Kommt der Auftraggeber mit der Zahlung 
in Verzug, kann YAND media, unbeschadet sonstiger Rechte, das gelieferte 
Produkt zur Sicherung seiner Rechte zurücknehmen. Vorher kündigt YAND media 
dies dem Auftraggeber an und setzt ihm eine angemessene Nachfrist zur 
Begleichung der offenen Rechnung.

8 Digitale Daten
1.	 YAND media ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer erstellt 

wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die 
Herausgabe von Computerdaten, ist dies gesondert zu vereinbaren und zu 
vergüten.

2.	 Hat YAND media dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung gestellt, 
dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers geändert 
werden.

3.	 Die Daten werden bei YAND media ohne Gewährleistungspflicht archiviert.
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9 Leistungsänderungen 
1.	 Will der Auftraggeber den vertraglich bestimmten Umfang der von YAND media 

zu erbringenden Leistungen ändern, so wird er diesen Änderungswunsch schrift-
lich gegenüber YAND media äußern. Das weitere Verfahren richtet sich nach 
den nachfolgenden Bestimmungen. 

2.	 YAND media prüft, welche Auswirkungen die gewünschte Änderung insbesonde-
re hinsichtlich Vergütung, Mehraufwendungen und Terminen haben wird. Erkennt 
YAND media, dass die zu erbringende Leistung aufgrund der Prüfung nicht oder 
nur verzögert ausgeführt werden können, so teilt YAND media dem Auftragge-
bern dies mit und weist ihn darauf hin, dass der Änderungswunsch weiterhin nur 
geprüft werden kann, wenn die betroffenen Leistungen um zunächst unbe-
stimmte Zeit verschoben werden. Erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis 
mit dieser Verschiebung, führt YAND media die Prüfung des Änderungswunsches 
durch. Der Auftraggeber ist berechtigt, seinen Änderungswunsch jederzeit 
zurückzuziehen; das eingeleitete Änderungsverfahren endet dann. 

3.	 Nach Prüfung des Änderungswunsches wird YAND media dem Auftraggebern 
die Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffenen Vereinbarungen 
darlegen. Die Darlegung enthält entweder einen detaillierten Vorschlag für die 
Umsetzung des Änderungswunsches oder Angaben dazu, warum der Ände-
rungswunsch nicht umsetzbar ist. 

4.	 Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt eines Vorschlags für die 
Umsetzung des Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und das Ergebnis 
einer erfolgreichen Abstimmung dem Text der Vereinbarung, auf die sich die 
Änderung bezieht, als Nachtragsvereinbarung beifügen. 

5.	 Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das Änderungsverfahren aus 
einem anderen Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang. 
Gleiches gilt für den Fall, dass der Auftraggeber mit einer Verschiebung der 
Leistungen zur weiteren Durchführung der Prüfung nicht einverstanden ist. 

6.	 Die von dem Änderungsverfahren betroffenen Termine werden unter Berücksich-
tigung der Dauer der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über den Änderungs-
vorschlag und gegebenenfalls der Dauer der auszuführenden Änderungswün-
sche zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit erforderlich verschoben. 
YAND media wird dem Auftraggeber die neuen Termine mitteilen. 

7.	 Der Auftraggeber hat die durch das Änderungsverlangen entstehenden 
Aufwand zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Änderungswun-
sches, das Erstellen eines Änderungsvorschlags und etwaige Stillstandszeiten. 
Der Aufwand wird für den Fall im Übrigen nach der üblichen Vergütung laut 
Vergütungstarifvertrag für Designleistungen der Allianz Deutscher Designer (SDSt/
AGD) berechnet. 

8.	 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf YAND media unbeschadet etwaiger 
Schadenersatzansprüche des Auftraggebern nach eigener Wahl und auf eige-
ne Kosten hinsichtlich der betroffenen Leistung nach vorheriger Absprache mit 
dem Auftraggeber Änderungen vornehmen, die unter Wahrung der Interessen 
des Auftraggebern gewährleisten, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr 
vorliegt oder für den Auftraggeber die erforderlichen Nutzungsrechte erwerben. 

9.	 YAND media ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen 
zu ändern oder von ihnen abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung 
unter Berücksichtigung der Interessen von YAND media für die Auftraggeber 
zumutbar ist.

10.	 Soweit nicht anders angegeben, gilt der 1. Entwurf.

10 Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegexemplare
1.	 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind YAND media Korrekturmuster vorzulegen.
2.	 Die Produktionsüberwachung durch YAND media erfolgt nur aufgrund besonde-

rer Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktionsüberwachung ist YAND media 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu tref-
fen und entsprechende Anweisungen zu geben. YAND media haftet für Fehler 
nur bei eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

3.	 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber YAND media 5 
bis 10 einwandfreie ungefaltete Belegexemplare unentgeltlich. YAND media 
darf diese im Rahmen der Eigenwerbung verwenden. YAND media behält sich 
das Recht vor, die Gestaltungsarbeit in angemessener Art für Eigenwerbung 
(Web und Druck) zu publizieren, namentlich in Fachartikeln, Büchern oder auf 
der Website www.yand.de Im Impressum muss YAND media als Urheber des gra-
fischen Konzeptes/Entwurfes erwähnt sein.

11 Inhalte von Internetseiten
1.	 Der Auftraggeber darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner Internet-

seiten nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter 
(Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen.

2.	 YAND media unterliegt diesbezüglich keiner Überprüfungspflicht. Der Auftragge-
ber versichert ausdrücklich, dass er keinerlei pornographische oder verfassungs-
feindliche Inhalte auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht.

3.	 YAND media übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internet-
seiten des Auftraggebern in der Internetpräsenz in Bezug auf zukünftige Browser 
u. Plug-In Versionen, es sei denn, YAND media kann Vorsatz oder grobe Fahrläs-

sigkeit zur Last gelegt werden. Für mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie 
für entgangenen Gewinn haftet YAND media nur bei Vorsatz.

12 Gewährleistung
1.	 YAND media verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszu-

führen, insbesondere auch ihm überlassene Vorlagen, Unterlagen, Filme, Muster 
etc. sorgfältig zu behandeln.

2.	 Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 14 Tagen nach Abliefe-
rung geltend zu machen. Danach gilt das Werk als mangelfrei angenommen.

13 Haftungsbeschränkung
1.	 YAND media haftet – sofern der Vertrag keine anders lautenden Regelungen 

trifft – gleich aus welchem Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für seine Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten. In diesem Fall ist jedoch die Haftung für mittelbare Schäden, 
Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung 
für positive Forderungsverletzungen, Verschulden bei Vertragsabschluß und aus 
unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz des typischen, vorhersehba-
ren Schadens begrenzt.

2.	 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte 
erteilt werden, übernimmt YAND media gegenüber dem Auftraggeber keinerlei 
Haftung oder Gewährleistung, soweit YAND media kein Auswahlverschulden trifft. 
YAND media tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.

3.	 Sofern YAND media selbst Auftraggeber von Subunternehmern ist, tritt er hiermit 
sämtliche ihm zustehenden Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstigen 
Ansprüche aus fehlerhafter, verspäteter oder Nichtlieferung an den Auftrag-
geber ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor einer Inanspruchnahme des 
Auftragnehmers zunächst zu versuchen, die abgetretenen Ansprüche durchzu-
setzen.

4.	 Der Auftraggeber stellt YAND media von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen 
YAND media stellen wegen eines Verhaltens, für das der Auftraggeber nach 
dem Vertrag die Verantwortung bzw. Haftung trägt. Er trägt die Kosten einer 
etwaigen Rechtsverfolgung.

5.	 Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinausführungen durch den Auftragge-
ber übernimmt dieser die Verantwortung für technische und funktionsgemäße 
Richtigkeit von Text, Bild, Ton und Gestaltung.

6.	 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Entwicklungen, Ausarbei-
tungen, Reinausführungen und Zeichnungen entfällt jede Haftung von YAND 
media.

7.	 Für die wettbewerbs- und inhaltliche Zulässigkeit, die gebrauchs- und ge-
schmackmusterrechtliche Eintragungsfähigkeit der Arbeiten sowie für die Neu-
heit des Produktes haftet YAND media nicht.

14. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
1.	 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich 

der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber 
während oder nach der Produktion Änderungen, hat er die Mehrkosten zu 
tragen. YAND media behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene 
Arbeiten.

2.	 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftrag-
geber zu vertreten hat, kann YAND media eine angemessene Erhöhung der 
Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann YAND media 
auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt.

3.	 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller YAND media über-
gebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht 
zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber YAND media von allen 
Ersatzansprüchen Dritter frei.

15 Schlussbestimmungen
1.	 Erfüllungsort für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Pflichten ist, soweit nicht 

gesetzlich ausdrücklich ausgeschlossen, Berlin.
2.	 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 

ist Berlin. 
3.	 Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist 

ausdrücklich ausgeschlossen.
4.	 Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB 

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In allen Fällen der 
Unwirksamkeit dieser AGB gilt, dass eine unwirksame Bestimmung stets durch 
eine solche zu ersetzen ist, die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen am 
nächsten kommt, aber wirksam ist.

5.	 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertrags-
bestandteil.

Fassung vom 01.05.2009


